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Am Bundesrathstiſche Reichskanzler Fürſt Hohenlohev Bötticher v Goßler Schönſtedt u 98 be
Haus und Tribünen ſind ebenſo beſetzt wie geſtern
Auf der Tagesordnung ſtehen die beiden Jnterpellationen

Munckel und Genoſſen welche in der Berathung verbunden
werden

rn üchſt wird die erſte Jnterpellation verleſen welche
autet

Jm Auftrage des Herrn Reichskanzlers hat Herr Staats
ſekretär Dr v Bötticher in der Reichstagsſitzung vom
20 April d J in Beantwortung der Jnterpellation
Dr Bachem welche aus Anlaß des Duells Schrader Kotze er
folgt war die Erklärung abgegeben daß der Herr Reichs
kanzler in ernſte Erwägungen darüber eingetreten iſt welche
Maßregeln zu ergreifen ſein werden um eine Sicherung und
Achtung der Strafgeſetze wirkſamer als bisher zu erreichen
Das Ergebniß dieſer Erwägungen mitzutheilen ſei da die
ſelben noch nicht abgeſchloſſen ſind zur Zeit nicht thunlich

Aul Tage darauf am 21 April d J hat der Reichstag
einſtimmig den Antrag angenommen die verbündeten Re
gierungen zu erſuchen mit allen zu Gebote ſtehenden Mitteln
dem mit den Strafgeſetzen im Widerſpruch ſtehenden Duell
weſen mit Entſchiedenheit entgegenzuwirken

Jnzwiſchen hat das Duellweſen noch weiter um ſich gegriffen
insbeſondere in den Kreiſen der Offiziere und Beamten Die
von den Gerichten verhängten Strafen ſind mehrfach durch Be
gnadigungen nahezu aufgehoben worden Von einer Ausführung
des Reichstagsbeſchluſſes oder auch nur von einem Ergebniß
der oben erwähnten Erwägungen des Herrn Reichskanzlers iſt
bisher nichts bekannt geworden

Demgemäß erlauben wir uns an den Herrn Reichskanzler
die Anfrage zu richten ob er zum Abſchluß ſeiner vom
20 April ſchwebenden Erwägungen nunmehr ge
kommen iſt und was etwa angeordnet iſt um dem ein
ſtimmig gefaßten Beſchluß des Reichstages Rech
nung zu tragen

Darauf wird die zweite Jnterpellation Munckel und Genoſſen
verleſen deren Wortlaut folgender iſt

An den Herrn Recchskanzler erlauben wir uns die Anfrage
zu richten was den Behörden bekannt geworden iſt über die
Vorgänge welche in der Nacht zum 12 Okt d J in Karls
ruhe zur Tödtung des Technikers Siepmann durch
v Premierlieutenant von Brüſewitz geführt
haben

Nachdem ſich der Reichskanzler Fürſt Hohenlohe zur ſo
fortigen Beantwortung der Jnterpellationen bereit erklärt hat
erhält zunächſt zn ihrer Begründung das Wort

Abg Munckel Frſ Vp Vor ungefähr ſieben Monaten am
20 und 21 April faßte der Reichstag den einſtimmigen Be
ſchluß die Regierung zu erſuchen mit allen ihr zu Gebote
ſtehenden Mitteln dahin zu wirken dem mit den Geſetzen in
Widerſpruch ſtehenden Duellweſen mit Entſchiedenheit entgegen
zu treten Das war vor ſieben Monaten Seitdem iſt nichts
verlaurbart weder über Maßregeln die von Seiten der Regie
rung ergriffen worden wären noch von einem Reſultat der Er
wägungen des Herrn Reichskanzlers Man ſollte meinen daß
der Zeitraum von ſieben Monaten ausgereicht hätte um irgend
welche Reſultate zu fördern Und wenn ſolche Ergebniſſe ſich
wirklich herausgeſtellt haben ſo hat der Reichstag Recht und
Anſpruch darauf zu erfahren welcher Art das Ergebniß dieſer
Erwägungen iſt Damit allein wäre unſere Jnterpellation ſchon
begründet Seit dem Falle Schrader aber der den Anlaß zu
unſerem einſtimmigen Beſchluß gegeben haben ſich die Zuſtande
noch verſchlimmert Das Duellunweſen hat aufgehört es ſind
neue Zweikämpfe ſogar mit tödtlichem Ausgange vor
gekommen Alle Parteien waren damals der Ueber
zeugung daß das Duell der Religion der Moral und
dem Geſetze widerſtreitet Wie auf dem Gebiete der
Religion Abhilfe zu ſchaffen iſt kann dieſe gejſetzgebende
Körperſchaft beiſeite laſſen Die Kirche die Religionsgeſell
ſchaften mögen auf dieſem Gebiete das ihrige thun Jch
erinnere an den Ausſpruch es gebe gewiſſe Fälle wo der
Betreffende ſelbſt die göttlichen Strafen auf ſich nehmen müſſe
wenn ſeine verletzte Chre es erfordere zum Zweikampf zu
ſchreiten d h man müſſe Gottes Gebote verletzen im Jntereſſe
eigener Ehrengeſetze Es giebt keine beſondere Standesehre
Es giebt nur eine Ehre für alle Menſchen die unter keinen
Umſtänden mit einem göttlichen oder ſittlichen Geſetz kollidiren
kann Jn der Selbſthilfe durch den Zweikampf liegt eine
doppelte V le ng eine Verletzung desjenigen Geſetzes welches
den Zweit mp direkt verbietet und eine Verletzung desjenigen
Geſetzes Welches die Ehrverletzung von Staatswegen ſtraft
Der Sinn und Begriff des Staatsweſens iſt die Selbſthilfe
unmöglich und unnöthig zu machen Wer ſich über dieſen
Staatsbegriff hinwegſetzt der protlamirt die unerlaubte Selbſt
hilfe als erlaubt der wirft uns in die Zeit des Fauſtrechts
zurück Man behauptet nun die Geſetze zum Schutze der Chre
reichen nicht aus unſere Beleidigungsgeſetze bieten den Ver
letzten keine genüugende Sühne Bevor man das Duell
weſen verdamme müſſe man die Geſetze vervollkommnen
Darin liegt Richtiges und Unrichtiges Jch gebe zu Die
Strafzuſtiz in unſeren Beleidigungsſachen iſt nicht überall
ſo vollkommen wie ſie ſein ſoll Sie ſtraft nach der einen
Seite zu milde nach der anderen zu hart Sehr richtig
bei den Sozialdemokraten Wir haben ſehr viele Pro
zeſſe von denen mit Recht geſagt werden kann Jn
dieſem Prozeß hat der Angetlagte eine Strafe von 30 M be
kommen der Kläger iſt zum Verluſt der bürgerlichen Ehren
rechte verurtheilt worden Sehr wahr links Andererſeits
wird in Fällen die wirklich ſchwer liegen vom Gericht auf
mildere Strafen erkannt Jſt doch noch jetzt ein Fall vor
gekommen wo man gemeint hat bei einer öffentlichen Ver
leumdung eines Geiſtlichen gegen ſeinen Amtsbruder geſchehen
um ihn in ſeiner Ehre und ſeiner Exiſtenz zu untergraben dem
Augeklagten mildernde Umſtände gewähren zu müſſen Jn
ſolchen Fällen der Ehrabſchneiderei wären vielleicht ſchärfere
Urtheile am Platze Aber ſolche Erfahrungen berechtigen doch
nicht zum Duell denn iſt das barbariſche Mittel des Duells
ein beſſeres Mittel zur Wiederherſtellung der Ehre als die ge
richtliche Klage Das kann doch wohl niemand behaupten Jch

v W
fordert ſei es daß man herausgefordert wird Vielleicht gehörtein größerer moraliſcher Binh dazu in ſolchen Fällen das
Duell zu vermeiden Jch gebe aber zu der phyſiſche Muth
iſt ſichtbar der moraliſche nicht und der Vorwurf der Feig
heit iſt leicht bei der Hand und das iſt der Hauptgrund zu
ſo vielen Duellen Jndem man den phyſiſchen Muth zeigt
n man über den Geſetzen erhaben zu ſein Es iſt vielleicht
ür verſchiedene Herren intereſſant zu erfahren daß neulich eine

Statiſtik erſchienen iſt in der nachgewieſen iſt oder in der man
nachzuweiſen glaubte daß die Zahl der Duelle zwar im Rückgange
begriffen iſt daß aber die Betheiligung unſerer jüdiſchen Mitbürger
am Duell prozental im Wachſen iſt Heiterkeit Wean theilt heute
die Menſchen in ſatisfaktionsfähige und ſatisfaktionsunfähige
und es iſt auch ein großer Unterſchied zwiſchen den Duellen
Man hat früher zwiſchen Adligen und Bürgerlichen unter
ſchieden Das thut man ſelbſtverſtändlich auch jetzt noch aber
daneben macht man den Unterſchied zwiſcheu Satisfaktions
fähigen und Satisfaktionsunfähigen Satisfaktionsfähig ſind
diejenigen die ſich nur mit einander zu verabreden brauchen
einander todtzuſchießen die dafür zwar beſtraft welche aber
hinterher begnadigt werden Lebhafte Zurufe links Sehr gut
während die anderen ganz gemiines gewöhnliches Gefängniß
unter Umſtänden Zuchthaus erwartet Der Kreis der Satis
faktionsfähigen wird ja ſehr verſchieden gezogen aber im ganzen
kann man doch ſehen daß man unterſcheidet auf der einen Seite
die Hffiziere die Vicefeldwebel und die Reſerveoffiziere der
Kreis der übrigen wird beſtimmt je nachdem man die Leute
dieſen Klaſſen gleichwerihig erachtet und wen vor allen Dingen
dieſe Klaſſen ſelbſt als gleichwerthig erachten wollen Unſer
engeres Vaterland Preußen hat die Tradition des Militär
ſtaates ſeit langer Zeit Preußen iſt als Militärſtaat groß ge
worden und hat dieſe Einrichtung auf Deutchland ſübertragen Jn
Preußen und in Deutſchland ſteht das WMilitärweſen an der
Spitze des Etats der Militärſtand an der Spitze aller Stände
Jch möchte ausdrücklich vom Militärſtande reden nicht vom
Offiziersſtande denn ich habe mal wo geleſen daß der Rekrut
der des Königs Rock anzöge dadurch etwas vornehmer geworden
ſei als vorher Wenn aber ſchon der Rekrut dadurch vornehmer
wird wie vornehm iſt dann der Secondelieutenant und nun gar
der Premierlieutenant von dem ich nachher noch ſprechen werde
Das ſind die Folgen des Militärſtaats wo 10 Millionen für
militäriſche Zwecke leichter zu haben ſind als 10,000 Mark für
unſer Gerichtsweſen Und wie der Militäretat an der Spitze
unſeres Etats marſchirt ſo der Militärſtand an der Spitze aller
Stände Der Offizier iſt der erſte Mann im Staat ſo ſehr
daß vor noch nicht langer Zeit ſogar ein Miniſter ſich freuen
durfte als er hinterher noch Secondelieutenant wurde Heiterkeit
Jch beneide dem Offizier dieſe Stellung nicht wenn er ſich nur
auch der Pflichten bewußt ſein will die dadurch entſtehen daß
er allen übrigen Ständen als Beiſpiel voranzugehen hat Jch glaube
aber die Anſchuldigung erheben zu dürfen daß gerade die Duelle
ihren Grund haben in den Begriffen der militäriſchen Ehre und
wenn die Duelle im Heere wie der frühere Kriegsminiſter ſagte
auch wirklich nicht ſo häufig wären ſo zeigen doch die Fälle wo
ſie vorkommen daß das Duell als eine Auszeichnung gilt und
den Betheiligten nicht infamirt ſondern glorifizirt Gewiß der
frühere Kriegsminiſter behauptete unſer militäriſcher Ehrenkodex
zwinge niemand zum Duell Sehr richtig Wie wollte man das
auch durchführen Aber wenn unſere Ehrengerichte in einem
Beleidigungsfalle dahin ertennen daß die Satisfaktion nicht ver
weigert werden dürfe oder daß ſie gefordert werden müſſe dann
weiß der Offizier nach den Worten des Kriegsminiſters was er
zu thun hat Was er zu thun hat iſt ſehr einfach entweder erduellirt ſich oder er nimmt ſeinen Abſchied und verzichtet auf

ſeine Carrière Das iſt kein Zwang gewiß nicht Heiterkeit er
kann ja thun und laſſen was er will aber das Wort des
Römers coactus voluit das gilt auch hier das greift in die
Klaſſen der Reſerveoffiziere mit hinein Mir liegt ein Fall vor
wo ein Amtsrichter in einer Schöffenſache über drei Angeklagte
zu Gericht ſaß Die drei Angetklagten waren über einen an
deren hergefallen und hatten ihn mißhandelt Der Amtsrichter
ſagte ihnen nun daß er ein ſolches Verfahren nicht für gentle
manlike halte Der Ausdruck für den ſich ja Graf Mirbach
lebhaft intereſſirt Heiterkeit war wohl am Platze aber der
Richter wußte nicht oder hatte es unbeachtet gelaſſen daß ſich
unter dieſen Angeklagten ein Reſerveoffizier befand Wäre es
ein gewöhnlicher Menſch geweſen große Heiterkeit ſo hätte das
nichts geſchadet aber ein Reſerveoffizier konnte das nicht auf
ſich ſitzen laſſen und er forderte deshalb den Amtsrichter Sehr
richtig rechts Alſo nach den Jntentionen des Grafen Mir
bach ſchießen ſich die Richter mit den Angeklagten herum Der
Amtsrichter lehnte die Forderung ab er ſagte er habe nur als
Richter gehandelt und die Majeſtät des Geſetzes vertreten Aber
das Ehrengericht dachte anders die Majeſtät von des Königs
Rock war größer als die Majeſtät des Geſetzes und der Amts
richter der auch Reſerveoffizier war wurde mit ſchlichtem Abſchied
entlaſſen hört hört links nicht als Amtsrichter Heiterkeit
ſondern als Reſerveoffizier denn wer als Reſerveoffizier zu ſchlecht
iſt der iſt als Amtsrichter immer noch gut genug Große Heiter
keit Dem Ehrengericht ſoll ein Staatsanwalt präſidirt haben
natürlich nicht als Staatsanwalt ſondern als Reſerveoffizier
Und ſo ſehen wir erſcheint hier der Staatsanwalt der das
Duell verfolgt und der Reſerveoffizier der das Duell gebietet
in ein und derſelben Perſon Hört hört lints Ja m
ſo lange man annimmt daß es eine Sache der Vornehmheit ſei
das Geſetz zu verletzen ſo lange man nicht dahin kommt das für
unſittlich zu erklären was nur den Ruhm eines Raufboldes ein
bringen kann kann man da wirklich Reſpekt vor dem Geſetz
haben Sehr richtig links Aber freilich wenn man iemanden
indirekt zwingt ſeinen Muth im Schießen zu zeigen und das
Geſetz zu verletzen ſo darf man ihn auch nicht nach der vollen
Strenge des Geſetzes behandeln Das ſieht ja auch der Juſtiz
miniſter ein denn obwohl die Gerichte in der Aburtheilung der
Duelle keineswegs ſtreng ſind hat der Juſtizminiſter doch faſt
jedesmal Gnadenerlaſſe befürwortet welche die ohnehin ſchon
milde Strafe auf die Hälfte oder noch weiter herunterſetzten
Ein Mann der ſeinen Gegner im Duell erſchoſſen wofür das
Geſetz ein Minimum von 2 Jahren feſtſetzt
Monaten davon ähnlich war es in den anderen Fällen Jn der
Börſengartenaffäre in Königsberg wurde der Regierungsaſſeſſor
der ſich damals ſchneidig benahm und deshalb 3 Tage Feſtung
erhielt zu 3 Tagen Stubenarreſt begnadigt Wenn damals in
Königsberg gerade ſchlechtes Wetter war iſt die Strafe jeden
falls nicht ſehr groß geweſen Jeder Duellant weiß heute daß
er die volle Strafe unter keinen Umſtänden abzumachen hat
und daß er während ſeiner Strafzeit nicht etwa behandelt wird

jehe von den Fällen ab wo irgend eine thörichte Lappalie ein wie ein Mann der ſich gegen das Geſetz vergangen hat ſondern
Wortwechſel der leicht gut gemacht werden könnte zum Duell
führt Vielleicht wäre hier die Auslegung des Groben Unfugs
Paragraphen am Platze wie ſie ſonſt geſchieht

wie ein Mann der ſich durch eine ruhmvolle That ausgezeichnet
hat und wie ein Märtyrer ſeiner großen Geſinnung Wir haben

Jſt denu das hier den ſchüchternen Verſuch gemacht durch einen Geſetzentwurf
eine reparatio damni wenn der Beleidigte ſeinen Gegner todt dafür zu wirken daß ein Menſch der ſich gegen das Geſetz ver
ſchießt Beim Piſtolenduell können zwei Fälle eintreten oder
drei wenn Sie wollen Die dritte Möglichkeit iſt die daß die

ſündigte zu deſſen Hüter er berufen iſt von ſeinem Amte der
Hütung des Geſetzes zu befreien iſt Sehr gut links Wir

Sekundanten vergeſſen haben die Piſtolen ſcharf zu laden dann verlangen deshalb daß Beamte welche das Duell irgendwie be
iſt die Sache harmlos und es iſt nichts geſchehen Oder der treiden daß Offiziere welche gegen das beſtehende Geſetz ver
Beleidiger ſchießt ſeinen Gegner todt Jch glaube aber der
Menſch iſt immer noch mehr zu beneiden der ſein Leben mit

Tode eines anderen beſchwert ſſt

ſten und vielleicht auch Parlamentarier Heiterkeit welche
hr zu b in ich in dieſer Weiſe vergehen der beſonderen Vorrechte die ſie

beleidigter Ehre fortſetzt als derjenige deſſen Gewiſſen mit dem heute genießen verluſtig werden Es iſt doch wirklich nicht
Oder aber der Beleidigte d als gerechtfertigt daß ſolchen Leuten die als Hüter der

wird noch obendrein zum Zrüppel geſchoſſen dann iſt ſeine Ehre Geſetze dieſe verletzen ihr Amt genommen wird und daß man
blank und rein nach dem Kodex des Geſetzes Aber die Ehre einem Offizier der doch berufen iſt ſeinen Soldaten und Unter
des Todtſchießers iſt auch wieder blank und rein Jch will nicht offizieren mit gutem Beiſpiel voranzugehen ſehr richtig links
beſtreiten daß eine Herausforderung ein Beweis des perſön nicht ſeinen Rang in der Armee beläßt wenn er ſich in dieſer
lichen Muthes iſt Gewiß gehört ein phyſiſcher Muth dazu ſich Weiſe gegen das Geſetz vergeht Das wäre ein kleiner Anfang
vor die Mündung der Piſtole zu ſtellen ſei es daß man heraus der aber ſegensreiche Folgen haben wird

kam mit ſechs
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nicht ob wir heute ſchon auf dieſe h gekommen
wären wenn nicht der Fall von dem ich jetzt noch ſprechen will
uns neues Material zu der Frage gegeben hätte Deswegen
habe ich auch die beiden von uns urſprünglich getrennten Jnter
pellationen miteinander verbunden weil ſie miteinander in un
trennbarem Zuſammenhange ſtehen Wie beim Duell ein miß
deutetes und irre geleitetes Ehrgefühl die Menſchen dahin
drängt die Geſetze zu verletzen ſo iſt es daſſelbe irre geleitete
Ehrgefühl wie man wenigſtens annehmen muß was dieſen

Fall Brüſewitz in Karlsruhe veranlaßt hat
Der Fall iſt von einer Tragweite die ſich ſchwer ganz über
ſehen läßt Wenn man ſonſt irgendwo von einem Verbrechen
hört und ein Verbrechen iſt es worum es ſich handelt
und man erfährt die Motive dann wird es indem man die
Motive kennt und beurtheilt gewiſſermaßen menſchlich uäher
gerückt Wenn ich an den Fall Brüſewitz denke ſo iſt das e
Gegentheil der Fall Sehr wahr links Weun ein Offizier
der an ſeiner Ehre gekränkt iſt oder ſich auch nur gekränkt
glaubt mit kaltem Blute denjenigen der ihm die Ehre geraubt
haben ſoll durchbohrt und zum Tode bringt dann iſt die menſchliche Geſellſchaft durch ein ſolches falſches Ehrgefühl im
höchſten Grade gefährdet Sehr wahr links Auch
meine Partei hat für unſer Militär und unſere Marine
manches bewilligt Lachen rechts weil wir uns
ſagten was wir für unſere Armee aufwenden
geſchieht zur Sicherheit des Staates und 5 Bürger wenn
aber die Träger von Ehrenſtellen in dieſer Armee mit einem
ſolchen falſchen Ehrgefühl zu einer ſtändigen Gefahr für die
Sicherheit unſeres Lebens werden dann muß man ſich doch
fragen J das eine Jnſtitution die zur Sicherheit des Lebens
und zur Beruhigung der Bürger beiträgt oder thut ſie nicht
das gerade Gegentheil Sehr gut links Der Fall wie er
durch die Zeitungen gegangen iſt iſt ja nicht vollſtändig auf
geklärt denn die Militärgerichte en geurtheilt Aber das
wiſſen wir daß auch nach der dem Angeklagten günſtigſten
Darſtellung der Fall noch haarſträubend genug bleibt um ein
allgemeines Entſetzen hervorzurufen Zuſtimmung links Dieſe
dem Angeklagten günſt gſte Darnellung rührt von dem Herrn
her der Brüſewitz Geſellſchaft leiſtete und von dem es jetzt
heißt daß der bürgerliche Staatsanwalt ſich ſeiner annehmen
würde weil er bei dem Vorgang Hilfe geleiſtet habe Nach
deſſen Darnellung wäre die Sache ſo daß der Civiliſt den
Offizier beleidigt und die genugthuende Entſchuldigungserklärung
verweigert hätte Wenn das wirklich der Fall war berechtigte
das den Offizier dem Manne nachzulaufen ihm unter Zuhilfe
rufung zweier Unteroffiziere denen gegenüber er ſich für
bedroht ausgab die Ausgänge zu verlegen ihn im Hofe
zu ſtellen und obwohl er ſich dort verpflichtete auch nach
ſeiner Wohnung zu kommen und ihn dort um Ent
ſchuldigung zu bitten ihn unter dieſen Umſtänden kalt
blätig mit dem Säbel zu durchrennen Man ſollte meinen es
handle ſich hier um das Verbrechen eines Raſenden Aber die
Motive ſprechen dagegen Als ihm die r ver
weigert wurde da ſagte er jetzt bin ich ein todter Mann jetzt
iſt meine Ehre kaput und als er die große That begangen
hatte da war ſein erſtes Wort ich habe ihn geſtreckt, wie
man ein Stück Wild zur Strecke bringt Und dieſer Rächer
ſeiner Ehre gegen einen harmloſen Menſchen Jch meine
daß es keine feigere und ehrloſere That geben
kann ſehr wahr links als wenn ein Bewaffneter einen Unbe
waffneten mit ſeiner Waffe niederſchlägt ſehr wahr links ichkann mir etwas Feigeres und Ehrloſeres nicht denken Jedenfalls

iſt es nicht gentlemanlike Sehr wahr links Und das mdie Begehung einer feigen ehrloſen That ſoll in unſerem Offizier

ſtande das Mittel ſein eine angeblich gefährdete Ehre wieder
herzuſtellen Mit der ſchimpflichſten That die man ſich denken
kann ſoll man ſeine Ehre reinigen die angeblich dadurch be
ſudelt iſt daß der Mann gegen den Stuhl des Offiziers ſtieß
und dafür die jedenfalls in etwas brüskem Tone ge
forderte Entſchuldigung verweigert Wenn ſolche An
ſchauungen in der That vorhanden ſind ſo bedeutet das
ein Gemeingefährlichkeit für das Volk und auch
den Stand in dem ſolche Anſchauungen herrſchen
Sehr wahr links Da ſpricht man in einer Vertheidigung wie

ſie wunderbarer nicht gedacht werden kann von einer Ehrennoth
wehr des Königs und bedenkt nicht wie man ſich damit einer
Majeſtätsbeleidigung ſchuldig macht Sehr wahr links Der
Offizier der ſich beleidigt fühlt iſt hiernach berufen ſofort die
Abwehr auszuüben Er iſt der Beleidigte und der Richter und
wenn ich Herrn v Brüſewitz richtig verſtehe der Henker iſt er
auch Sehr richtig links Das nennt man dann Ehrennoth
wehr des Königs Wer den Rock des Königs angreift der be
leidigt damit den König Sehr richtig iſt der Satz wenn man
ihn richtig auffaßt nämlich dahin wer die Uniform des Königs
beſchmutzt der beleidigt damit die Perſon des Königs ſehr rich
tig links er hat nicht mehr das Recht ſie ſpäter noch zu tragen
Jſt es wirklich nur der Rock der geſchützt werden ſoll oder der
Charakter der Stand auch Dann gilt das was von dem
Premierlieutenant v Brüſewitz gilt von jedem Premierlieutenant
der Reſerve auch nur mit dem großen Unterſchied daß man
den nicht einmal erkennen kann wenn er den Rock nicht trägt
Heiterkeit Einem wüthenden uniformirten Offizier kann

ich doch wenigſtens aus dem Wege gehn Heiterteit aber
nicht dem der im Kleide eines Civilmannes umher
geht Dieſer Fall Brüſewitz ſchlietzt ſich an das Duellweſen
unmittelbar an Er iſt hervorgegangen aus demſelben un
richtigen Ehrbegriff und er giebt die Ueberleitung aus den
Kreiſen der Satisfaktionsfähigen zu den Satisfaktionsunfähigen
Mit den Satisfaktionsfähigen ſchießt man ſich die anderen
ſchießt man einfach todt Heiterkeit und Sehr gut links
Wenn Herr Bebel bei ver früheren Duelldebatte mit einer
ironiſchen Wendung die keineswegs ernſthaft gemeint war
ſagte Uns geht es doch gar nichts an ob ſich die höheren
Zehntauſend todtſchießen, ſo muß ich ſagen Jetzt bleiben die
höheren Zehntauſend nicht mehr unter ſich ſondern ſie erweiſen
auch anderen die Ehre von einem Offiziersdegen durchſtochen
zu werden Heiterkeit und Sehr gut links Jch meine es
iſt ſehr hohe Zeit daß dieſem Weſen dieſem Geiſt auf dem
das alles gipfelt ein Ende gemacht wird Jch hoffe daß
der Reichskanzler uns Erklärungen geben kann die ebenſo
beruhigend wirken wie die geſtern gehörten Lebhafter
Beifall links

Reichskanzler Fürſt zu Hohenhohe Meine Herren Auf
die erſte Anfrage der Herren Jnterpellanten über das Duell
weſen habe ich folgende Antwort zu geben Die von meinem
Stellvertreter in der Sitzung des Reichstages vom 20 April d J
in meinem Auftrag abgegebene Ertlärung beſtätige ich Jch
halte es nach wie vor für eine ſelbſtverſtändliche und
unabweisliche Forderung des öffentlichen Rechts
bewußtſeins daß auch auf dem Gebiete des Duell
weſens den Vorſchriften der Geſetze in allen
Kreiſen der Bevölkerung ohne Unterſchied des

Jch weiß nun

Standes und Berufes Achtung und Befolgung ge
ſſichert werde Die ernſtlichen Erwägungen welche nach
jener Erklärung bezüglich der Maßregeln angeſtellt ſind die er
griffen werden müſſen um ſolche Achtung wirkſamer als bisher
zu erreichen ſind ohne Verzug weiter fortgeführt Jnsbe
ſondere hat die preußiſche Kriegsverwaltung was das Duell
weſen in den Kreiſen der Armee betrifft Vorſchriften
vorbereitet welche darauf abzielen den Zweikampf wenn nicht
völlig zu beſeitigen ſo doch auf ein Mindeſtmaß zurück
zu führen Gört hört links Jn Anlehnung an die

a



bis zum Jahre 1874 in Geltung geweſene allerhöchſte Ver
ordnung vom 20 Juli 1843 über das Verfahren bei Unter
ſuchungen der zwiſchen Offizieren vorfallenden Streitigkeiten
und Beleidigungen wird beabſichtigt dieſe Streitigkeiten und
Beleidigungen der ehrengerichtlichen Behandlung und
Entſcheidung zu unterwerfen mit der Wirkung daß die Ent
ſcheidung welche niemals auf eine Nöthigung zum
Zweikampf oder auf eine Zulaſſung deſſelben lauten
darf für die ſtreitenden Theile unbedingt verbindlich iſt
Auf Befehl Seiner Majeſtät des Kaiſers wird der Entwurf
jener Vorſchriften zunächſt einer Kommiſſion zur Be
gutachtung vorgelegt werden welche aus ſachverſtändigen Offi
zieren zuſammengeſetzt iſt und bereits in den nächſten Tagen in
ihre Berathungen eintreten wird Das Ergebniß der Be
rathungen und die auf Grund deſſelben weiter zu faſſenden
Entſchließungen bleiben abzuwarten Jch bin ſelbſtverſtändlich
nicht in der Lage mich über die endgiltige Ausgeſtaltung der
in Ausſicht genommenen Vorſchriften zu äußern Aber auch
auf dem Gebiete des bürgerlichen Strafrechts ſind die
Vorbereitungen für eine wirkſame Bekämpfung des Duells un
ausgeſetzt gefördert worden Es darf erwartet werden daß die
beabſichtigte Aenderung auf dem Gebiete des ehrengerichtlichen
Verfahrens eine heilſame Rückwirkung auch auf diejenigen
Kreiſe ausüben wird welche den militäriſchen Ehrengerichten
nicht unterſtellt ſind Für den möglichen Fall jedoch daß
dieſe Erwartung nicht in Erfüllung gehen ſollte iſt
die Reichsregierung der Frage näher getreten ob es geboten
erſcheint eine Verſchärfung der beſtehenden Geſetze
über die Beſtrafung des Zweikampfes und in Ver
bindung damit auch der von faſt allen Parteien als mangelhaft
bezeichneten Beſtimmungen über die ſtrafrechtliche Sühne
von Beleidigungen herbeizuführen Sehr gut Auf
Grund eines Beſchluſſes des preußiſchen Staatsminiſteriums
haben in dieſer Richtung bereits eingehende Vorarbeiten
im preußiſchen Juſtizminiſterium ſtattgefunden Wenn
ſich dabei ergeben hat daß einer befriedigenden Löſung der
geſtellten Aufgabe nicht unerhebliche Schwierigkeiten entgegen
ſtehen ſo iſt doch zu hoffen daß im Falle des Bedürfniſſes dieſe
Schwierigkeiten unter Jhrer Mitwirkung ſich werden über
winden laſſen Aus dieſer Erklärung werden die Herren
Jnterpellanten die Ueberzeugung gewinnen können daß nichts
verſäumt iſt um die Duellfrage welche weite Volkskreiſe
lebhaft beſchäftigt einer dem öffentlichen Rechtsbewußſein ent
ſprechenden Löſung entgegenzuführen Wenn die Vorbereitungen
bisher zu greifbaren Ergebniſſen nicht geführt haben ſo liegt
das nicht an einer Verſäumniß oder gar an einer ver
änderten Stellungnahme der Reichsregierung ſondern lediglich
an dem Umſtande daß die Frage ihrer Natur nach nicht leicht
und kurzerhand zu erledigen iſt Wenn der Herr Vorredner
ſich bei der Begründung der Jnterpellation auch über die Aus
übung des Begnadignngsrechts geäußert hat ſo lehne
ich es ab hierauf zu antworten Bravo rechts Das Be
gnadigungsrecht in Duellſachen beruht nicht auf der Reichs
verfaſſung es iſt dies lediglich ein Recht der Landes
hoheit und gehört daher nicht vor das Forum des Reichs
tages Sehr richtig rechts Auf die weitere Anfrage des
Herrn Jnterpellanten welche ſich auf den Fall v Brüſewitz be
zieht wird der preußiſche Herr Kriegsminiſter antworten

Kriegsminiſter v Goſtler Der Fall Brüſewitz wird von
niemand mehr bedauert als von dem Offiziercorps des deutſchen
Heeres Jch für meine Perfon habe keine Verpflichtung dieſe
That zu entſchuldigen oder zu rechtfertigen Der Thäter wird
die verdiente Strafe erleiden Meines Erachtens kommt es
zuerſt darauf an ob die geſetzlichen Faktoren alles gethan
haben um den Schuldigen der Sühne zuzuführen Das muß
ich in vollem Umfang beſtätigen Zur Zeit befindet
ſich der Angeſchuldigte noch in Unterſuchungshaft
Am 19 Oktober iſt von dem Kriegsgericht die Unterſuchung
wegen Todtſchlages eingeleitet und in dieſen Tagen iſt das Ur
theil geſprochen worden Es bedarf aber noch der Beſtätigung
und ſo bin ich nicht in der Lage darüber Auskunft zu geben
Seine Majeſtät hat angeordnet daß die Akten dem Kriegs
miniſterium eingereicht werden und ich wäre dann in der Lage
darüber Mittheilungen zu machen Doch mache ich darauf auf
merkſam daß unſere Militärſtrafgerichtsordnung eine Be
ſtimmung darüber nicht enthält es wäre das ein vollſtändiges
MNovum ſodaß ich nicht in der Lage bin Verſprechungen zu
machen Ebenſowenig konnte ſich das Militärgericht dazu ver
ſtehen über die Vorunterſuchung etwas zu veröffentlichen und
die öffentliche Meinung zu beruhigen Da unſer Verfahren kein
öffentliches iſt ſo ſtand dem Angeklagten dieſer Schutz zur Seite
und er hätte eine Verletzung der Geheimhaltung als eine Geſetzes
verletzung mit Recht bezeichnen können Das ſind die Er
klärungen die ich zur Zeit über die Sache ſelbſt geben kann
Jch muß noch hinzufügen daß der Lieutenant v Brüſewitz
gegen den hier die ſchwerſten Anſchuldigungen erhoben
werden aus ganz einfachen Verhältniſſen ſtammt daß
er eine völlig einwandsfreie Dienſtzeit hinter ſich hat in ver
ſchiedenen Vertrauensſtellungen funttionirt hat ſo daß alſo die
Charakterſchilderung die hier von ihm entworfen iſt zum
mindeſten verfrüht iſt Der Mechaniker Siepmann dagegen war
kurz vorher wegen Bedrohung ſeiner Mitarbeiter entlaſſen
worden er hatte auch einen Fabrikinſpektor aufs ſchwerſte be
droht Daß auch in dem vorliegenden Fall eine ſchwere Pro
vokation vorliegt iſt zweifellos Darüber werden ja die Akten
noch nähere Auskunft geben

M der Vortrag den wir ſoeben gehört haben hat einen
großen Mangel indem ein einzelner Fall einem ganzen Stande
zur Laſt gelegt wird Sehr richtig rechts dazu fehlt jede Be
rechtigung Jch bedauere dieſe Verhetzung Bravo rechts oho
links in den Zeitungen die auch hier übertragen wird Man
vergißt ganz wie in den letzten Jahren beleidigend gegen
Offiziere verfahren iſt Jn Hamburg wird ein älterer Offizier
von der Pferdebahn geſtoßen und ſtatt jeder Entſchul
digung noch verhöhnt Jn Berlin geht ein Offizier
mit ſeiner Schwägerin durch die Straßen erhält hinterrücks
einen Schlag über den Kopf und wird als er ſich umdreht an
der Kehle gepackt Jn Karlsruhe werden zwei Offiziere in einem
Lokal aufs gröblichſte beleidigt ſie verlaſſen es ſchließlich und
werden auf der Straße in unerhörter Weiſe beleidigt M
daraus ergiebt ſich doch daß hier eine Verhetzung ſtattfindet an
der die Armee keine Schuld hat Ohne die feſte Ueberzeugung
einer Standesehre iſt kein Offiziercorps denkdar ohne Standes
ehre wäre es werth aufgelöſt zu werden Darauf beruht die Zu
verläſſigkeit des Offiziercorps im Frieden und im Kriege Sie
vergeſſen auch daß der Offizier zur Führung ſeiner Waffe voll
kommen berechtigt iſt Sie vergeſſen daß er ſo gut wie jeder
andere Staatsbürger das Recht der Nothwehr hat Lachen links
daß er ſtraflos iſt wenn er von dieſem Rechte Gebrauch macht
wenn er die Waffe gebraucht die ihm ſein Kriegsherr anvertraut
hat Jch kann nur nochmals wünſchen daß dieſe That nicht be
nutzt wird zu Angriffen gegen das Offiziercorps im allgemeinen
und empfehle Jhnen eine objektive Beurtheilung Lebhaftes
Bravo rechts anhaltendes Ziſchen links

Abg Graf Stolberg konſ Auch ich muß Verwahrung ein
legen gegen jede Verallgemeinerung ſolcher Fälle wie der Fall
Prüſewitz Man weiſt uns immer auf die engliſche Armee als
Beiſpiel hin Jch habe große Achtung vor der engliſchen Armee
aber ſie beruht doch auf einer ganz anderen Grundlage als unſere
Armee und der Grundſatz daß man Beleidigungen event mit

jeder Angriff auf den Rock auch eine Beleidigung des Königs

Geldſtrafen abmachen kann wird ſich in unſerer Armee nie
einbürgern und paßt auch für ſie nicht

Abg Bachem Ctr Das Duell beruht auf einer Welt
anſchauung die mit der chriſtlichen im Widerſpruch ſteht und
wir können unter keinen Umſtänden ein Duell billigen Der
Kriegsminiſter hat ein Eingehen auf den Fall Brüſewitz abgelehnt
mit der Berufung auf das Militärſtrafgeſetz Jch kann ihm da
nicht Unrecht geben Denn ſo lange das jetzige Militärſtraf
prozeßverfahren noch beſteht muß es auch beobachtet werden
Jch hoffe aber daß das ſpäter zu veröffentlichende Urtheil Be
ruhigung unſerem Volke bringen wird Jedenfalls aber zeigt
dieſer Fall wieder wie nothwendig eine baldige Abänderung der
Militärſtrafprozeßordnung iſt s liegt mir durchaus fern
hier den Fall zu verallgemeinern Jn jedem Stande giebt es
untaugliche Elemente und im allgemeinen iſt unſer O piefer
ſtand ein ſehr ruhiger und beſonnener Der O fizier
hat ein höher geſpanntes Ehrgefühl Das weiß jeder und das
Ehrgefühl des Offiziers iſt zum guten Theil mit Recht höher
geſpannt Darum iſt es Pflicht der Perſonen die mit Offizieren
zuſammenkommen vorſichtig zu ſein Lachen links Aber die
Ausführungen des Kriegsminiſters über Nothwehr kann man
auf den Fall Brüſewitz nicht anwenden Von einer Verthei
digung kann in dieſem Falle gar keine Rede ſein Es war ein
Akt der Selbſthilfe weiter nichts Herr v Brüſewitz hätte der
Sache ganz gut aus dem Wege gehen können Das wäre nichts
Ehrverletzendes geweſen Wenn die vom Reichskanzler in Aus
ſicht geſtellten Maßnahmen irgendwie noch auch nur indirekt
eine Billigung des Duells enthalten könnten ſo ſind ſie nicht
genügend Außer den geſetzlich beſtimmten Strafen kann man
nichts Beſonderes für ſich beanſpruchen und die Duellſtrafe
ſollte mindeſtens Gefängniß ſein Die katholiſche Kirche hat
das Duell von jeher unter allen Umſtänder für ein ſchweres
Verbrechen erklärt das ohne weiteres Exkommunikation nach
ſich zieht Wir haben doch im Heere eine Reihe katholiſcher
Offiziere die hinter ihren Kameraden in nichts zurückſtehen und
doch auf dem Standpunkt der katholiſchen Kirche in der Duell
frage ſtehen Jn dem Kampfe für die Religion darf man nicht
Halt machen vor einer ſolchen Jnſtitution wie das Duell und
darum ſollten auch die evangeliſchen Herren Stellung gegen das
Duell nehmen

Präſident Freiherr v Boul Der Herr Kriegsminiſter hat
in ſeiner Rede geäußert er bedauere daß die Hetzereien aus der
Preſſe auch in das Haus übertragen worden ſeien Jch bedauere
meinerſeits erklären zu müſſen daß wenn dieſer Vorwurf aus
dem Hauſe gegen einen Kollegen aus dem Hauſe erhoben worden
wäre ich den Betreffenden zur Ordnung gerufen hätte
Es involvirt das eine Beleidigung

Abg Vebel Soz Die Duelle entſtehen häufig aus ganz
niedrigen ſchmutzigen Anläſſen heraus Redner führt eine Reihe
Fälle an die dieſe Behauptung beweiſen ſollen Es ſchien als
ob jetzt endlich in Bayern eine Beſſerung in Ausſicht ſtehe aber
damit ſcheint es nach neueren Nachrichten auch wieder nichts zu
ſein Der Unfug wird nach wie vor andauern Man geht noch
nicht einmal ſoweit wie die Verordnung Friedrich Wilhelm III
vom Jahre 1843 man konfiszirt ſogar den Erlaß des Kaiſers
vom Jahre 1874 Bezeichnend iſt es auch daß gleich
nach den Verhandlungen vom 20 April das Militär
wochenblatt in ſchärfſter Weiſe ſogar mit Bibel
ſprüchen gegen unſeren Beſchluß Stellung nahm Warum
macht man denn nicht das Duellunweſen zum Sport für Offiziere
zu einer ſtehenden Einrichtung in der Armee wenn es für das
Offiziercorps ſo wichtig iſt Wie wollen ſie es demgegenüber
erklären daß fortgeſetzt Erlaſſe gegen das Duell erlaſſen werden
Schon aus dem Mittelalter haben wir ſolche Verfügungen die
das Duell wie den Todtſchlag zu beſtrafen drohen Kaiſer
Joſeph II hat es als barbariſche Rohheit bezeichnet und den mit
Verachtung betrachtet der ſich duellirte Der Reichskanzler hat
auf eine Verſchärfung des Strafgeſetzes bezüglich der Beleidigungs
prozeſſe hingewieſen Dieſe Beſtimmungen ſind ſcharf genug
wir wenigſtens können genug Fälle erzählen wo Beleidigungen
mit äußerſt hohen Strafen gerügt worden ſind Es hängt ja
überhaupt ſoviel davon ab was man ſelber thut um ſich vor
Beleidigungen zu ſchützen Wie oft ſind wir Führer unſerer
Partei beleidigt worden und haben nicht daran gedacht den Ver
leumder zu belangen weil wir uns ſagten ſolche Leute können
uns garnicht beleidigen Nun hat der Herr Kriegsminiſter
auf dem Fall in Hamburg hingewieſen Weiß denn der Kriegs
miniſter nicht daß der Major mit 2 Monaten Gefängniß
verurthellt worden iſt Dieſen Fall hier anzuführen
war ſo unglücklich wie möglich Erinnert ſich nicht der Kriegs
miniſter des Falles wo ein Gulsbeſitzer in der Nahe von Ham
hurg ganz gemeiner Milchplantſcherei angeklagt wurde und nach
her ſich darauf berief daß er Reſervelieutenant ſei und vom
bürgerlichen Gericht nicht zur Verantwortung gezogen werden
könne Jſt ihm bekannt daß derſelbe Mann einen achtzigjährigen
Nachtwächter gröblich beleidigt hat Hat der die Ehre ſeines
Standes nicht beleidigt Und wie ſteht s mit der Ehre der andern
ſatisſaktionsſähigen Stände Auf der Sittlichkeitskonferenz wurde
erzählt wie nach der Feier des 80 jährigen Geburtstages des
Fürſten Bismarck die bierſeligen Studenten heerdenweiſe in die
vom Rath der Stadt Hamburg noch immer im Widerſpruch mit
dem Geſetze unterhaltenen öffentlichen Häuſer zogen ſodaß ſich
ihnen Miſſionare entgegenwerfen mußten Studiert man dann
überhaupt noch in den Corps Trinken Spielen und noch etwas
Schlimmeres das iſt ſo an der Tagesordnung Nehmen Sie es uns
nichtübel wenn wir für dieſe Ehrbegriffe nur ein Hohngelächter haben
Beleidigt man mit dem Rock den König ſelbſt dann muß ja

ſein Wie oft prügeln ſich nicht Soldaten untereinander Wa
rum errichtet man dann nicht lieber den bekannten Hut des
Landvogts Wer heute noch glaubt daß ein Ausſpruch von
oben auch aus dem höchſten Munde eine Art von Zagen und
Zittern im Volke hervorruft und ohne Kritik ſchweigend hin
genommen wird der irrt ſich und wer heute noch ſolche An
ſchauungen vertritt der mag ſich nicht wundern wenn einſt
Früchte gezeitigt werden die er nicht erwartet hat Sehr
richtig links Die Act wie der Kriegsminiſter den Fall Brüſe
witz dargeſtellt hat war eine Verdächtigung des Mechanikers
Siepmann Sehr wahr links er wirft auf den Toten der ſich
nicht mehr vertheidigen kann alle Steine um den Lieutenant zu
entſchuldigen M geutlemanlike war das nicht Sehr
richtig Und Brüſewitz Es iſt bekannt daß er ein Trinker
ein Raufbold war

Präſident Jch muß doch bitten nicht einen Mann zu be
leidigen der vor Gericht ſteht ſondern abzuwarten bis das Ge
richt geſprochen hat Sie haben das Vorgehen des Herrn
Kriegsminiſters nicht gentlemanlike genannt das iſt beleidigend
für den Herrn Kriegsminiſter ich rufe Sie daher zur Ordnung
Beifall rechts
Abg Bebel fortfahrend Jch wäre nicht darauf gekommen

wenn nicht der Kriegsminiſter ſelbſt den todten Siepmann be
leidigt hätte ohne abzuwarten bis das Gericht geſprochen hat
Beifall links Daß ſolche Zuſtände wie das Duellweſen die
Soldatenmißhandlungen noch immer beſtehen iſt lediglich die
Schuld der bürgerlichen Parteien und dieſe Zuſtände werden
nicht eher anders werden als bis nicht die Axt an die Wurzel
gelegt iſt Beifall

Bayriſcher Bundesrathsbevollmächtigter Reichlin von Mel
degg Bezüglich der Mittheilungen die über die bayriſchen
Ehrengerichte hier gemacht ſind muß ich erwidern daß eine
Aenderung der ehrengerichtlichen Satzungen nicht erfolgt iſt
Es iſt in einem Falle nur die Korrektur eines ehrengerichtlichen
Verfahrens auf Antrag des Kriegsminiſteriums erfolgt weil dem
Offizier eine Erklärung über ſeine grundſätzliche Stellung zum
Duell abgenommen war was nach den geltenden Beſtimmungen
nicht zuläſſig iſt

findet Wiederholte Rufe Lauter kein Wort zu verſtehen
Gegen die Beleidigungen des Offizierſtandes die hier laut ge
worden ſind muß g ſoweit mir das parlamentariſch geſtattet

teiſt aufs energiſch erwahrung einlegen womit mein inneres
Gefühl nicht völlig ausgedrückt iſt Für Beleidigungen meiner

bin ich vollſtändig unempfänglich Bravo rechts Lachen
inks
Abg Baſſermann nationallib Wir haben mit Gennug

thuung die Erklärung des Herrn Reichskanzlers entgegengenommen
und hoffen daß allmählich Wandel geſchaffen werden wird
Wenn auf England hingewieſen wird wo das Duell ausgerottet
ſei ſo dürfen wir doch nicht vergeſſen daß dort die Strafen für
Beleidigungen viel ſchärfer ſind Der Fall Brüſewitz iſt ſchwer
u verurtheilen aber die Uebergriffe einzelner geben uns kein

Recht den ganzen Stand zu verurtheilen Es iſt eine rohe und
brutale That aber ſie hat nichts zu thun mit allgemeinen Ehrbegriffen Wir können nicht ſagen daß unſer Offiziercorps als
Ganzes zu Ueberſchreitungen geneigt ſei und wir haben heute
gehört daß nur im Fall der Nothwehr der Offizier von ſeiner
Waffe Gebrauch machen ſoll Die Erregung die ſich
gelegentlich des Falles Brüſewitz der öffentlichen Meinung
bemächtigt hat iſt auch weniger aus dem traurigen Vor
gang ſelbſt herzuleiten als vielmehr aus einer tiefgehenden
Verſtimmung über das ehrengerichtliche Verfahren das auf dem
Ausſchluß der Oeffentlichkeit baſiert iſt und über die Begnadigung
die dem Uebertreter deſto eher zu theil wird je höher er ſteht
Alles drängt zu einer Aenderung unſeres Militä gerichts und
ich ſpreche die Hoffnung aus daß bald ein bezüglicher Geſetz
entwurf an das Haus gelangen wird Bravo

Abg Pflüger Karlsruhe frſ Vfp bedauert daß die Er
klärungen des Kriegsminiſters nicht objektiv geweſen ſeien Wenn
ſolche Vorfälle vor dem bürgerlichen Gericht abgeurtheilt würden
ſo würden ſie ſich ſeltener ereigenen

Schon einmal ſei ein großes Reich durch den Militarismus
ins Verderben geſtürzt worden er bitte die leitenden Männer
den Staat davor zu bewahren

Darauf wird die Berathung vertagt
Perſönlich bemerkt
Abg Munckel frſ Vfp er habe den Fall Brüſewitz nicht

verallgemeinert ſondern nur von den traurigen Folgen geipeochen
die er einſt haben würde nicht aber daß dieſe Folgen ſchon da
wären Hätte er aber gewußt daß dieſer Fall ſo légère vom
Kriegminiſter behandelt würde ſo hätte er das vielleicht auch ge
ſagt Bravo links

Nächſte Sitzung Donnerstag 1 Uhr Fortſetzung der Beſprechung
und Fortſetzung der zweiten Leſung der Strafprozeßnovelle

Schluß 57 Uhr

Banren und Vroduktenberichse
Getreide

Leipaig 17 Nov Welnen per 1000 kg netto in ländischer 150
bis 174 M bez u Br do ausläudischer 135 195 M bez u r
Matt Koggen per 1000 kg neito inlündischer 136 143 31 oez
u Br do aus ländischer 140 147 M z bez u Br Matt Gerste
per 1000 kg nvetto Braugerste 145 170 bez u Br Mſabl und
Futterwaare 118 128 A bez u Br Uafer per 1000 kg netto
inländischer neuer 159 M nominell do agusländiseher 143 150 A
bez u Br

Hamburg 17 Nov Weizen loco ruhbig holsteinischer
loco neuer 172 176 Roggen loco roh g hbiesiger
mecklenburgischer loco neuer 135 136 russischer loco fest 97 88
Hafer ruhig Gerste rubig

Stettin 17 Nov Weizen ruhig loco 170 171 per Nov
per Nov Dez zogen ruhig loco 129 130 perNov per Nov Dez Vomm Haäater loeo 128 134

Wien 18 Nov Weizen per erbst Gd Br perFrühjahr 8,61 Gd 63 Br Roggen per Herbst Gd Brper Frühjahr 7,29 Gd 7,21 Br Hafer per Hecbst Gd Br
per Frühjahr 6,41 Gd 6,43 Br

Pe st 18 Nov Weizen loco ruhig per Herbst GdBr per Frühjahr 824 Gd 8,28s Br Roggen per Herbst Gd
Br per Frühſ 8,88 Gd 6,90 Br Hafer per Herbst Gd
Br per Frübj 6,01 Gd 6,04 Br

Kaffee
Hamburg 17 Nov Kaffee fust Vmsatz 2000 Sack
Hamburg 17 Nov Vormittags erieht Good avyerage Santos

i Dez 51, per März 52 ,2 per 4fai 52 per Juli 553
Rubigampuare 17 Nov Nachmittagsbericht Bericht der Hamb
Firma Joswiech u Comp Kaffee good average Santos per Dez 912
per März 52, per Mai 52,, per Juli 522/, Behauptet

Hamburg 17 Nov Abends 6 Vhr Bericht der Hamb Firma
Joswich u Comp Katfee good average Santos per Nov 52 per März
523 Ruhig

Havre 18 Nov Vorm 10 Uhr 30 Min Bericht der lIlamburger
Firma Peimann Ziegler u Co Raffee good average Santos per
Nov 62,25 per Dez 62,25 per März 63,25 Ruhig

Amsterdam 18 Nov Hava Kaffee goo ordinary 52
Spiri uns

Leiprig 17 Nov Spiritus unversteuert per 10,000 I ohne
Fass mit 50 M Verbrauehsabg 57,20 A G do mit 70 M 37,50 G

Königsberg 17 Nov Spiritus pr 100 Liter 100 loco 37,79
do per Nov 37 do per Frühj 39

Danzig 17 Nov Spiritus loco kontingentirt 56 25 nicht Kkontin
gentirt 36,25

Hamburg 17 Nov Syviritus still per Nov Dez 182 Hr
per Dez Jan 18 Br er Jan Febr 187 Br er April Mai 8 Br

Stettin 17 Nov sSpiritus matter loco mit 70 M Konsnwsteuer
36 90

Hreslau 16 Nov Spiritus per 100 1 100 exel 50 M Verhrauchs
abgaben per Nov 55,19 do do 70 I Verbrauchsabgaben per Nov
35,60

Paris 17 Nov Schlussbericht Spiritus behauptet per Nov 31/,
per Dez 318, per Jan April 83 per Mai Aug 33

Oelsaaten Gelee Fettwaaren
eipzig 17 Nov Raps per 1000 kg netto MRappskuchen per 100 kg netto 9, 10 M bez u Br Rüböl per 100 kg

netto ohns Fass 59 A nominell Still
Hamburg 17 Nov Rüböl unverzoll ruhbig loco 60
Bremen 17 Nov Schmalz dMatt Wileox 24 Pfg Armour

shield 238 Pfg Cudahy 25 Ptg Choice Crocery 25 Pfg White
abel 25 Pfg Fairbanks Pfg Speck Ruhig Short clear midd
ling loco 23 Pfg

St ettin 17 Nov Rüböl loeo unveränd per Nov 5850 per
April Mai 58 20

Köln 17 Nov Rüböl loco 64 00 per Mai 69 80 z
Pest 17 Nov Kohlraps per Aug Sept 11,65 G 11,75 Br
Pa ris 17 Nov Schlussberieht Rüböl matt per Nov 608,

per Dez 60 per Jan April 618, per Mai 63
New York 17 Nov Schmalz Western steam 4,17 do Rohe

Brothers 4,70
Antwerpen 18 Nov Schmalz per Nov 50 Margarine

Wasseratände bedeutet über unter Null

S BBSagalse und Unstrus Fall Wuchs
Artern Brückenpegel 16 Nov 42 I8 Nov 0,38 4 n
Weissenfels Oberpegel 2,42 2,46do Unterpegel a 0,24 0,26 2Trotha 18 Nov 19 Nov S s 2Alsleben Oberpegel 16 Nov 2,35 18 Nov 2,32 3

do Unterpegel 2 1,58 1,40 18 2Bernburg 3 17 t 7 1,17Kalbe Oberpeuel 2 1,54 2 1,54do Unterpegol 7 0,66 0,64 2
Moldau Iser Eger Hlbe

T Nov Ia We Nov Fall WnehbsBudweſs 16 0,5592 2 orxau 17 6061 T
Prag 0,03 1 Wittenberg 1,32 4 eJungbunzlau 0,02 2 KRosslau 2 0,76 4 2Laun 0 18 2 Barby 1,16Pardubitz 2 601 5 t 1,21 2Brandeis 0,05 Wangermünde l 1,8 2 SMelnick 0,45 4 Wittenherge 1,35Ieitineritz 08 3 TbDömitz Peg 16 0,89 1 2Aussig 1I7 0 11 XWauenburg 17 1,08 2 S
Dresden 1,291 3

Auseig Von en oberen Plätzen werden 9 em Wuchs gemeldet
Kriegsminiſter von Goßler ſchwer verſtändlich Jch erkläre

daß ich keinen Anſrand nehme zuzugeben daß was ich über
Schiffsverkenr und Frachten

Au ssig 17 Nov Fracht wach Magdeburg 71 Pfg das Doppoel
Nothwehr geſagt habe auf den Fall Brüſewitz keine Anwendung hektoliter Heutige Fahrtiofe 33 Zoll östorr Mpes

m

ſe

S 72

o
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